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„Seit 2009 ist eine Rente voll mit
einem Einkommen aus einer
Arbeitstätigkeit kumulierbar.“

„Helmuth Renzler, WIKU“-Rentenexperte

3 Jahre
bevor ein Arbeitnehmer die Altersrente antreten
dürfte, also frühestens mit 64 Jahren, kann er mit
seinem Arbeitgeber eine staatlich bezuschusste Al-
tersteilzeit (part time agevolato) vereinbaren. ©

Arbeiten nach der Rente:
Dasmüssen Siewissen
SOZIALES: In denmeisten Fällen zahlt es sich aus, nach der Pensionierung im Job zu bleiben –Was esmit der Altersteilzeit auf sich hat

BOZEN (gam). Endlich in
Rente und dann nur mehr sei-
nen Hobbys nachgehen? Das
kommt für viele Südtiroler
nicht in Frage. Die meisten
möchten weiter arbeiten –
wenn auch eventuell nicht so
viel. Wenn man trotz Pensio-
nierungsmöglichkeit aber
weiter im Job bleiben möchte
oder mit dem Gedanken an
eine Altersteilzeit spielt, soll-
te man einige (wenige) Punk-
te beachten.

Über 2 Drittel der Südtiroler Ar-
beitnehmer können es sich heute
vorstellen, auch mit 65 Jahren
noch ihren Beruf auszuüben,
selbst wenn sie schon ihre Pensi-
on antreten könnten. So das Er-
gebnis einer Umfrage, die das Ar-
beitsforschungsinstitut (AFI)
kürzlich veröffentlicht hat.
Gleichzeitig gaben die Befragten
an, dass dafür aber einige Voraus-
setzungen passen müssten. Ne-
ben der entsprechenden Entloh-
nung wünschen sie sich auch we-
niger Stress und kürzere Arbeits-
zeiten.

Aber ist es überhaupt (finanzi-
ell) sinnvoll weiterzuarbeiten
oder wird man steuerlich abge-
straft? Und welcheMöglichkeiten
haben Arbeitnehmer, die eine
Teilzeitbeschäftigung anstreben?

AllesWichtige vorher klären

Grundsätzlich gilt: Es ist er-
laubt, nach dem Eintritt in den
Ruhestand wieder zu arbeiten
und es sind keine Abstriche auf
die Rente zu erwarten, unabhän-
gig vom Arbeitsvertrag und vom
Einkommen. „Seit 2009 ist eine
Rente vollmit einemEinkommen
aus einer Arbeitstätigkeit kumu-
lierbar“, erklärt der „WIKU“-Ren-
tenexperte und SVP-Landtagsab-
geordnete Helmuth Renzler.

Wer weiter arbeiten möchte,

muss aber zunächst seinen alten
Job kündigen. Denn das ist Vor-
aussetzung, um überhaupt eine
Rente beziehen zu können.
„Nachdem der Arbeitnehmer of-
fiziell in Ruhestand ist, kann er
sich dann wieder beim alten –
oder auch einem neuen – Arbeit-
geber beschäftigen lassen.“ Der
Rentenexperte empfiehlt aller-
dings, noch vor der Kündigung
alle wichtigen Punkte mit dem
Arbeitgeber auszuhandeln: den
neuen Lohn, eventuell flexible
Arbeitszeiten usw. Damit vermei-
det man Missverständnisse und
Konflikte.

Doch wie sieht es mit der Be-
steuerung aus? Immerhin besteht
die Möglichkeit, dass man auf-
grund zweier Einkommen – Ren-
te und Lohn – in eine höhere
Steuerklasse rutscht. Wird die Be-
steuerung dann eventuell so
hoch ausfallen, dass einWeiterar-
beiten gar nicht mehr attraktiv
ist? Nein, sagt Renzler. „Das muss
man sich so vorstellen, wie wenn
der Arbeitgeber einemdasGehalt
ordentlich erhöhen würde: Da
würdeman doch auch nicht dan-

kend ablehnen, nur weil man in
eine höhere Steuerklasse fällt.“
Der einzige Unterschied bestehe
darin, dass man einen Steueraus-
gleich zahlen müsse, weil Arbeit-
geber und Renteninstitut
NISF/INPS jeweils zu wenig Steu-
er abziehen.

Für den Rentenexperten ist da-
her klar: Weiterarbeiten nach der
Rente zahlt sich aus – zumal der
Arbeitnehmer 5 Jahre nach dem
Pensionseintritt um eine Aufsto-
ckung seiner Rente ansuchen
kann, weil er in der Zwischenzeit
wieder Rentenversicherungsbei-
träge eingezahlt hat und ihm so-
mit ein höherer Betrag zusteht.

Lediglich für Mindestrentner
ist ein Job nach der Pensionie-
rung laut dem Experten eher un-
attraktiv und auch Bezieher einer
Hinterbliebenenrente sollten be-
achten, dass die Höhe der Hinter-
bliebenenrente an das Einkom-
men gebunden ist und eine be-
rufliche Tätigkeit Abstriche mit
sich bringen könnte.

Und nicht zu vergessen: Wer
mit einer Quotenregelung (Quote
102, 103) in Rente gegangen ist,

darf nach der Pensionierung we-
der Vollzeit noch Teilzeit arbei-
ten, sondern nur mehr eine freie
gelegentliche Mitarbeit ausüben
und nicht mehr als 5000 Euro
brutto verdienen, wie Renzler er-
innert.

Vor der Rente in die Teilzeit?

Und wie sieht es mit einer Al-
tersteilzeit in den Jahren vor der
Rente aus? Immerhin wünschen
sich viele Arbeitnehmer laut AFI-
Umfrage später in ihrer Karriere
kürzere Arbeitszeiten.

Grundsätzlich spricht nichts
dagegen, in den letzten Jahren
vor der Pensionierung die Ar-
beitszeiten zurückzuschrauben
und auf einen Teilzeitvertrag
umzusteigen – sofern der Ar-
beitgeber mitspielt. Das hat na-
türlich Auswirkungen auf die
Rente, die dadurch etwas gerin-
ger ausfallen wird, allerdings
schätzt Renzler diese Einbußen
nicht als bedeutend ein.

Möglich wäre es auch, die feh-
lenden Rentenversicherungsbei-
träge freiwillig selber einzuzah-

len, doch das rechnet sich laut
dem Experten gemeinhin nicht.
Wer sich allerdings für einen Teil-
zeitjob entscheiden möchte, weil
er zuhause jemanden pflegt, soll-
te berücksichtigen, dass es in
dem Fall für die freiwillige Bei-
tragszahlung Zuschüsse vom
Land gibt.

Interessanter ist da aus Renz-
lers Sicht schon die begünstigte
Altersteilzeit (part time agevola-
to). Arbeitnehmer, die älter als 60
sind, einen unbefristetenVollzeit-
vertrag und mindestens 20 Bei-
tragsjahre haben, können 3 Jahre
bevor sie die Altersrente antreten
dürften – also frühestens mit 64
Jahren – mit ihrem Arbeitgeber
eine solche staatlich bezuschuss-
te Teilzeitbeschäftigung verein-
baren und ihre Arbeitszeit auf 40
bis 60 Prozent reduzieren.

Der Vorteil: Der Lohn wird da-
bei nur teilweise gekürzt und die
Rente gar nicht. Denn konkret er-
hält beim Part time agevolato der
Arbeitnehmer monatlich den
Lohn für seine Teilzeitarbeit plus
den Anteil der Sozialabgaben zu
Lasten des Arbeitgebers, die für
den Differenzbetrag zwischen
Voll- und Teilzeit anfallen. Wer
zum Beispiel auf eine Teilzeit von
50 Prozent umstellt, würde dann
in etwa 65 Prozent des vorherigen
Lohns erhalten. Und bis zur Pen-
sionierung werden beim
NISF/INPS die Rentenversiche-
rungsbeiträge wie bei einer Voll-
zeitarbeit gutgeschrieben, sodass
diese bezuschusste Altersteilzeit
keine Einbußen bei der Rentemit
sich bringt.

Diese Möglichkeit gibt es aller-
dings nur für die Beschäftigten
der Privatwirtschaft. Zudem hat
die Regierung in Vergangenheit
nur begrenzte Mittel dafür zur
Verfügung gestellt; wenn diese
erschöpft waren, konnten keine
weiteren Verträge für eine be-
günstigte Altersteilzeit mehr vom
NISF/INPS genehmigt werden.
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